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Hundewesen

In der Schweiz müssen alle Hunde und alle Welpen eindeutig und

fälschungssicher markiert und bei AMICUS registriert sein. Die Gemeinde führt ein

Verzeichnis aller in ihrem Gebiet gehaltenen Hunde, kontrolliert die obligatorische An-

und Abmeldung der Hunde, überprüft die obligatorischen Hundekurse und ist für die

Hundesteuer zuständig. Hier finden Sie das ab 01.01.2010 gültige Hundegesetz und

die Hundeverordnung

Hundehalterinnen und Hundehalter sind verpflichtet, Hunde, die älter als 3 Monate sind,

innert 10 Tagen bei der Gemeinde und bei der zentralen Datenbank AMICUS

anzumelden. Die Anmeldegebühr beträgt CHF 20.00, bei verspäteter Meldung kostet

sie CHF 40.00.

Allfällige Mutationen, einschliesslich alle Namensänderungen, Halterwechsel sowie der

Tod des Hundes sind bei der EInwohnerkontrolle Küsnacht und bei der Datenbank

AMICUS ebenfalls zu melden. Telefonisch mitgeteilte Mutationen können nicht verarbeitet

werden.  Möchten Sie Hundedaten ändern, wenden Sie sich bitte an den Tierarzt.

Die Hundesteuer ist für ein Kalenderjahr zu entrichten. Die Steuer wird einmal jährlich im

Frühjahr in Rechnung gestellt. Die Jahresgebühr für die Verabgabung beträgt CHF 195.00

(inkl. CHF 30.00 Kantonsgebühren).

Gemäss geltendem Hundegesetz muss jede/r Hundehalter/in, eine Haftpflichtversicherung

besitzen mit mindestens CHF 1 Mio. Deckung für alle Hunde, unabhängig von ihrer Grösse

und Rasse. 

Die revidierte Hundeverordnung ist noch nicht in Kraft. Deshalb ist die Hundeausbildung

im Kanton Zürich aktuell für alle Hunde obligatorisch, die nicht als kleinwüchsig gelten.

Mit dem Kurs-Guide finden Sie rasch heraus, ob Sie mit Ihrem Hund eine Ausbildung

absolvieren müssen und welche Kurse Pflicht sind. Ist der Hund bei der Übernahme älter

als 8 Jahre alt, entfällt das Kurs-Obligatorium. Die praktischen Kurse sind bei anerkannten

Hundeausbilderinnen oder -ausbildern zu besuchen. Eine Liste der anerkannten

Hundetrainerinnen und -trainer finden Sie auf der Homepage des kantonalen

Veterinäramtes. 

Bitte senden Sie uns, nach dem erfolgreich absolvierten Kurs, die Kursbestätigung per E-

Mail oder per Post zu.

Lieferfrist: 2 - 10 Arbeitstage
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Preis: nach Aufwand (exkl. 8.1% MWST)
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